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Bezirksamtsvorlage 

- zur Beschlussfassung - 

für die Sitzung am Dienstag, dem  08.05.2018 
___________________________________________________________________ 

 
 
 

I. Gegenstand der Vorlage: Beschluss der BVV 
Drucks.-Nr. 0536/XX vom 21.03.2018 
 

  Fehlende Beleuchtung auf öffentlichen Wegen bei 
der zuständigen Senatsverwaltung anmahnen 

   
   
 
 

  

II. Berichterstatterin: Frau Bezirksstadträtin Christiane Heiß 
   
   
   
III. Beschlussentwurf: Das Bezirksamt beschließt, die beiliegende Vorlage 

- Mitteilung zur Kenntnisnahme - an die Bezirksver-
ordnetenversammlung weiterzuleiten. 

   
   
IV. Begründung: Ist der Anlage zu entnehmen. 
   
   
    
   
V. Rechtsgrundlage: § 36 BezVG 
   
VI. Auswirkungen auf die Gleichstellung der 

Geschlechter 
 

   
VII. Haushaltsmäßige/ Personalwirtschaftliche 

Auswirkungen 
 

   
VIII. Nachhaltigkeit (s. Anlage)  
   

IX. Mitzeichnung  

Berlin Tempelhof- Schöneberg, den      02.05.2018 
 
 
 
 
Christiane Heiß 
Bezirksstadträtin 



DRUCKSACHEN  

DER BEZIRKSVERORDNETENVERSAMMLUNG TEMPELHOF-SCHÖNEBERG 

VON BERLIN 

  - XX. Wahlperiode - 

                                                                                                                           .2018 
         Lfd.Nr.: 
         Drucks.Nr. 0536/XX 
 
 
M I T T E I L U N G - zur Kenntnisnahme - 
des Bezirksamtes Tempelhof-Schöneberg von Berlin 
über den Beschluss der BVV vom 21.03.2018 Drucksache Nr. 0536/XX 
 
 
Die BVV fasste auf ihrer Sitzung am 21.03.2018 folgenden Beschluss: 
 
Die Bezirksverordnetenversammlung wolle beschließen: 
 
Das Bezirksamt wird ersucht, unverzüglich den Bau der offensichtlich fehlenden Be-
leuchtung auf dem öffentlich gewidmeten Verkehrsweg zwischen Felixstraße bis 
Komturstraße zu beantragen, um auf dieser Wegeverbindung die nötige Verkehrssi-
cherheit zu jeder Tages- und Nachtzeit zu gewährleisten. 
 
Darüber hinaus soll geprüft werden, ob bei weiteren öffentlich gewidmeten Ver-
kehrswegen im Bezirk die notwendige Beleuchtung fehlt. 
 
Dabei sollen die Grundsätze zum Schutz der Umwelt, Menschen und Tiere, wie sie 
im Lichtkonzept des Senats niedergelegt sind, beachtet werden. Bei der Beleuchtung 
der Verkehrswege soll auf eine insektenfreundliche Wegeverbindung geachtet wer-
den. In naturnahen Bereichen [Grünräume, gewässernahe Bereiche] sollte, soweit 
unter Berücksichtigung der Sicherheitsbelange vertretbar, weitestgehend auf künstli-
che Beleuchtung verzichtet werden. Bei möglichen Lichtemissionen in Schutzgebiete 
hinein sind je nach Schutzgebietsverordnung die Naturschutzbehörden zu beteiligen. 
Wichtige Wegeverbindungen durch besondere Grünräume sollten vorzugsweise mit 
Orientierungslicht ausgestattet werden. 
Direkte Beleuchtungen von Gewässern sind aus gewässerökologischen Gründen zu 
vermeiden, Lichtabstrahlungen auf Gewässer sind zu minimieren. Deshalb sind ufer-
nahe bzw. uferbegrenzende öffentliche Räume im Falle ihrer Beleuchtung mit indi-
rekten bzw. gegenüber den Gewässern abgeschirmten Leuchten auszustatten. 
 
Der BVV ist über die Antragstellung bei der Senatsverwaltung und über die interne 
Prüfung bis zur Aprilsitzung 2018 zu berichten. 
 
 
Das Bezirksamt teilt hierzu mit der Bitte um Kenntnisnahme mit: 
 
Das Bezirksamt hat sich zur Umsetzung des gewidmeten Verkehrsweges zwischen 
Felixstraße bis Komturstraße an die zuständige Senatsverwaltung UVK mit der Bitte 
um Prüfung und Stellungnahme gewandt und erhielt folgende Rückmeldung: 
 
 



 
 
 
 
„Es handelt sich in diesem Bereich um öffentlich gewidmetes Straßenland, die Pla-
nung einer Beleuchtungsanlage wird in den Bauplan aufgenommen. Unter der Vo-
raussetzung, dass die erforderlichen Kapazitäten zur Verfügung stehen, ist mit einer 
Realisierung in den kommenden zwei Jahren zu rechnen.“ 
 
Eine Prüfung aller öffentlich gewidmeten Verkehrswege im Bezirk für das Anlegen 
einer notwendigen Beleuchtung kann aus Kapazitätsgründen nicht erfolgen. Grund-
sätzlich muss jedoch zwischen gewidmeten Grünanlagen und gewidmetem Straßen-
land differenziert werden. Die Beleuchtung von Straßenland fällt in die Zuständigkeit 
der Sen UVK  und hier dem „Manager der öffentlichen Beleuchtung“.  
 
Gewidmete Grün- und Erholungsanlagen stellen vielerorts ebenfalls Wegeverbin-
dungen her. Nach dem Grünanlagengesetzt ist eine Beleuchtung innerhalb der 
Grünanlagen grundsätzlich nicht vorgesehen, kann aber in begründeten Fällen, wie 
z.B. zur Schulwegsicherung, durch den „Manager der öffentlichen Beleuchtung“ ggf. 
erfolgen. 
 
 
Berlin Tempelhof-Schöneberg, den     08.05.2018 
 
 
 
 
 
Angelika Schöttler                                                                   Christiane Heiß 
Bezirksbürgermeisterin                                                           Bezirksstadträtin 
 

 
 

 

 



Musterblatt Auswirkungen von Beschlüssen auf eine nachhaltige Entwicklung im Sinne der Lokalen Agenda 21 
 

Nachhaltigkeitskriterium keine Auswirkungen positive Auswirkungen negative Auswirkungen Bemerkungen 
   

quantitativ 
 
qualitativ 

 
quantitativ 

 
qualitativ 

 

 1. Fläche 
     

x      

 2.  Wasser 
     

x      

 3.  Energie 

     
x      

 4.  Abfall 
     

x      

 5.  Verkehr 
     

  x    

 6.  Immissionen 
     

x      

 7.  Einschränkung von Fauna  
      und Flora 
 

x      

 8.  Bildungsangebot 
 

x      

 9.  Kulturangebot 
 

x      

10. Freizeitangebot 
 

x      

11. Partizipation in Entschei- 
      dungsprozessen  x      

12. Arbeitslosenquote 
 

x      

13. Ausbildungsplätze 
 

x      

14. Betriebsansiedlungen 
 

x      

15. Wirtschaftl. Diversifizierung  
      nach Branchen 
 

x      

16. Demografischer Wandel 
 

x      

 

Entsprechende Auswirkungen sind lediglich anzukreuzen.  

 


